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Nr. 1 Öffentliche Bekanntmachung zum Bauvorbescheid – Nutzungsänderung 
Wohnhaus mit Garage zur Pension und Errichtung einer Jurte 
 
Antragsteller:       Astrid Kunze, 13187 Berlin, Ossietzkystraße 33 
Baugrundstück:    Sondershausen OT Berka, Jechaer Weg 11 
Planverfasser:      Arch.- u. Ing.-Büro Jentsch, 99706 Sondershausen, Am Schlosspark 4 
Gemarkung:         Berka 
Flurstück-Nr.:      9-212/7 
 
Auf Antrag vom 21.04.2023 wurde dem Antragsteller nach § 74 Thüringer Bauordnung (ThürBO) am 
10.08.2023 unbeschadet privater Rechte Dritter ein Vorbescheid mit dem Aktenzeichen 02300199 
erteilt und damit die baurechtliche Genehmigung in Aussicht gestellt. Dieser Vorbescheid beinhaltet 
nicht die Baugenehmigung, diese ist gesondert unter Vorlage der entsprechenden Bauvorlagen zu 
beantragen. 
 
Wir geben hiermit allen Eigentümern betroffener benachbarter Grundstücke die Möglichkeit, die 
genehmigten Unterlagen einzusehen und ggf. ihren berechtigten Widerspruch einzureichen. Im 
Verfahren können allerdings nur solche nachbarrechtlichen Belange berücksichtigt werden, die durch 
das öffentliche Baurecht geschützt sind. So sind z. B. Ansprüche auf Aussicht, Einsicht, vertragliche 
Vereinbarungen oder betriebliche Missstände privatrechtlicher Natur, die bei der öffentlich-
rechtlichen Beurteilung der geplanten baulichen Anlage von der Genehmigungsbehörde keine 
Berücksichtigung finden.  
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Die genehmigten Bauvorlagen können während der allgemeinen Öffnungszeiten 
 
 Dienstag     09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
 Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr und 
 außerhalb der Sprechzeit nach Vereinbarung 
im Landratsamt des Kyffhäuserkreises, Bauverwaltungsamt, in 99706 Sondershausen, Markt 8 
eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landratsamt Kyffhäuserkreis erhoben. werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Landratsamt Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen, eingelegt werden. 
 
gez. 
Hochwind-Schneider 
L a n d r ä t i n 
  
 
Nr. 2  Informationsschreiben Thüringer  Landesamt für Umwelt, Bergbau und 

Naturschutz - Erfassung von Vorkommen invasiver gebietsfremder 
Krebsarten in Thüringen (2023-2024) 

 
Die vier gebietsfremden Krebsarten Kamberkrebs (Orconectes limosus), Signalkrebs (Pacifastacus 
leniusculus), Roter Amerikanischer Sumpfkrebs (Procambarus clarkii) und Marmorkrebs 
(Procambarus fallax f. virginalis) verdrängen durch direkte Lebensraum- und Nahrungskonkurrenz 
und als Überträger der Krebspest gebietsheimische Krebsarten wie Stein- und Edelkrebs. Auf der 
Unionsliste der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 werden sie daher als invasive gebietsfremde Arten 
von unionsweiter Bedeutung eingestuft. Des Weiteren werden die Arten Amerikanischer Rostkrebs 
(Faxonius rusticus) und Viril-Flusskrebs (Orconectes virilis) auf der Unionsliste geführt, die bisher 
noch keine Vorkommen in Deutschland haben.  
 
Als Naturschutzfachbehörde hat das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN) die Aufgabe, die Naturschutzbehörden fachlich zu beraten und zu unterstützen sowie die 
dafür erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen und Daten zu Natur und Landschaft 
bereitzustellen, insbesondere die Arten, Biotope und Lebensraumtypen zu erfassen (vgl. § 23 Abs. 1 
Thüringer Naturschutzgesetz). 
 
Im Rahmen eines durch das TLUBN erteilten Auftrages sollen Vorkommen invasiver gebietsfremder 
Krebsarten im Freistaat Thüringen im Zeitraum 2023-2024 erfasst werden (Beginn September 2023). 
Zur Erfüllung dieses Auftrages werden an Thüringer Gewässern Geländeerfassungen durchgeführt. 
Begehungen der Uferpartien an Stand- und Fließgewässern finden dabei überwiegend bei Dunkelheit 
statt, da so die Sichtung der dämmerungs- und nachtaktiven Tiere wahrscheinlicher ist. Ein Fangen 
von Tieren ist nicht vorgesehen.  
 
Das damit verbundene Betretungsrecht der Grundstücke ergibt sich aus § 30 des Thüringer 
Naturschutzgesetzes und wird nachfolgend auszugsweise wiedergegeben: 
„(1) Die Bediensteten der Naturschutzbehörden, der Naturschutzfachbehörde einschließlich der 
Staatlichen Vogelschutzwarte, … sowie die, die von ihnen beauftragt … wurden, … sind berechtigt, 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grundstücke mit Ausnahme von Wohngebäuden zu betreten. Sie haben 
sich auf Verlangen zu legitimieren. (4) Das Betreten und Befahren erfolgt auf eigene Gefahr. Durch 
die Duldungsverpflichtung werden keine besonderen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten [für 
den Grundstückseigentümer] begründet.“ 
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Der Auftragnehmer des TLUBN kann seine Tätigkeit und Beauftragung durch eine vom TLUBN 
ausgestellte Bescheinigung belegen.  
 
Weitere Informationen zum Thema invasive gebietsfremde Arten finden Sie auf der Internetseite des 
TLUBN unter https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/invas-arten. 
Ansprechpartnerin: TLUBN, Ref. 31, Tina Buchmann (tina.buchmann@tlubn.thueringen.de) 
 
 
 
Nr. 3   Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr – Aufruf zur Teilnahme an 

einem Markterkundungsverfahren 

 
Für die Erstaufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden prüft der Freistaat Thüringen die 
Anmietung eines geeigneten Bestandsobjekts in Thüringen. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um die Vergabe eines öffentlichen 
Auftrags handelt. Den Bewerbern werden – auch bei Abbruch des Markterkundungsverfahrens – keine 
Kosten erstattet. Die Teilnehmenden am Markterkundungsverfahren sind bis zum Abschluss eines 
Mietvertrages nicht an ihre Angebote gebunden. 

1. Eckdaten zum gesuchten Mietobjekt 

Für den Betrieb einer Erstaufnahmeeinrichtung wird ein Bestandsobjekt mit ca. 3.500 m² für die 
Wohnnutzung und ca. 600 m² Büronutzung zzgl. verschiedener Nebenflächen samt eingefriedetem 
Außengelände gesucht. Das Mietobjekt muss in Thüringen gelegen sein und über eine gute Anbindung 
an das Straßenverkehrsnetz sowie den ÖPNV verfügen. Zudem sollen sich Einrichtungen des täglichen 
Lebens in der Nähe befinden. Die Einzelheiten ergeben sich aus einem Exposé mit ausführlichen 
Bedarfsanforderungen, das unter der nachstehenden Internetadresse abgerufen werden kann: 
 
https://bau-verkehr.thueringen.de/bau/liegenschaften/flaechenmanagement-und-
markterkundungsverfahren 

2. Vorgesehener Mietbeginn / Vertragslaufzeit 

Vorgesehener Mietbeginn ist der nächstmögliche Zeitpunkt. Das Mietverhältnis soll für 5 Jahre fest 
abgeschlossen werden. Für die Zeit nach Ablauf der Mietzeit sollen Verlängerungsoptionen 
vereinbart werden. 

3. Die Angebotsabgabe wird bis zum 22.09.2023 an das Thüringer Landesamt für Bau und 

Verkehr erbeten. 

 

4. Die eingehenden Angebote werden voraussichtlich bis zum 30.10.2023 geprüft. 
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Nr. 4   Bekanntmachung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und zum 
Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses des Trinkwasser- und 
Abwasserzweckverbandes (TAZ) Helbe-Wipper Sondershausen für 1. 
Bereich Trinkwasser und 2. Bereich Abwasser sowie zur Entlastung der 
Werkleitung und des Verbandsvorsitzenden 

 

1).  Bereich Trinkwasser  
 
Die Verbandsversammlung des TAZ Helbe-Wipper hat in ihrer öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 
dem 29. Juni 2023, im Tagesordnungspunkt 5.1 folgenden Beschluss (Nr.: TAZ VV 1- 1 / 2023) 
gefasst: 
 
Die Jahresabschlussbilanz 2022 mit ihrer Aktiva und Passiva wird mit 27.909.806,23 Euro 

festgestellt. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird mit 384.362,59 Euro festgestellt.  

 

Die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Helbe-Wipper 

beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von 384.362,59 Euro in die allgemeine Rücklage 

einzustellen. 

 

2.) Bereich Abwasser  
 
Die Verbandsversammlung des TAZ Helbe-Wipper hat in ihrer öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 
dem 29. Juni 2023, im Tagesordnungspunkt 5.2 folgenden Beschluss (Nr.: TAZ VV 2- 1 / 2023) 
gefasst: 
 
Die Jahresabschlussbilanz 2022 mit ihrer Aktiva und Passiva wird mit 85.355.756,80 Euro 

festgestellt. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird mit - 391.638,67 Euro festgestellt.  

 

Die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Helbe-Wipper 

beschließt, den Jahresfehlbetrag in Höhe von - 391.638,67 Euro mit der allgemeinen Rücklage 

zu verrechnen. 

 

3.)   Bestätigungsvermerk 

 
Der Bestätigungsvermerk der zum Wirtschaftsprüfer berufenen Ebner Stolz GmbH & Co. KG  
für den Jahresabschluss 2022 lautet: 
 
Zu dem beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 4b) und zum Lagebericht 
für das Wirtschaftsjahr 2022 (Anlage 5) haben wir folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt, der hier wiedergegeben wird: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
An den Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper, Sondershausen 
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Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Helbe-Wipper, 

Sondershausen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem 

Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.  
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes 
Helbe- Wipper, Sondershausen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der  
  Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen,  
  für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015   
  geltenden Fassung) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
  Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und  
  Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das  
  Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 
 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des  
  Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem  
  Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates  
  Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden  
  handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) und stellt die  
  Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und nach § 25 ThürBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 
 

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des stellvertretenden Werkleiters für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Der gesetzliche Vertreter und der stellvertretende Werkleiter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) in allen wesentlichen 
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Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind der gesetzliche 
Vertreter und der stellvertretende Werkleiter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind der gesetzliche Vertreter und der stellvertretende 
Werkleiter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Tätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind der gesetzliche Vertreter und der stellvertretende Werkleiter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den 
einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der 
zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind der gesetzliche Vertreter und der stellvertretende 
Werkleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 
2015 geltenden Fassung) zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile   zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen  
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen   angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Zweckverbandes abzugeben. 

 
 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter und stellvertretenden 

Werkleiter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem 
gesetzlichen Vertreter und stellvertretenden Werkleiter dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

 
 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter und 

dem stellvertretenden Werkleiter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung     
der Tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Tätigkeit   aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,    
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss   
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten    
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
der Zweckverband seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und  
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. 

 
 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter und dem stellvertretenden    
Werkleiter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter und dem stellvertretenden Werkleiter 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
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zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang    
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest stellen.“ 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
4).  Einsichtnahme 
 
     Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht liegen zu jedermanns Einsichtnahme ab dem  
     Tag der öffentlichen Bekanntmachung an 10 Werktagen im Sekretariat  des TAZ Helbe-  
     Wipper, Alexander-Puschkin-Promenade 27, 99706 Sondershausen in der Zeit von 8:00 bis  
     15:00 Uhr öffentlich aus. 
 
5).  Entlastung 
 
Die Verbandsversammlung des TAZ Helbe-Wipper hat in ihrer öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 
dem 29. Juni 2023, im Tagesordnungspunkt 6. folgenden Beschluss (Nr.: TAZ VV 3- 1 / 2023)  
gefasst: 
 
Die Verbandsversammlung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Helbe-Wipper 

beschließt, die Werkleitung und den Verbandsvorsitzenden für das Wirtschaftsjahr 2022  

vorbehaltslos zu entlasten. 

 
Sondershausen, 21. August 2023 
gez. Grimm 
Verbandsvorsitzender 

 

Leipzig, 14. Juni 2023  
 
Ebner Stolz GmbH u. Co KG          
                                    
gez. Hartmut Pfleiderer                gez. Daniel Preißler 
       Wirtschaftsprüfer                         Wirtschaftsprüfer 

Siegelabdruck                                                       
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